
Auszug aus der Thüringer Verordnung zur Regelung 
infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung 
-ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO-)  
 

§ 1 
Allgemeine Empfehlungen 

 
… 
 
(3) Es wird dringend empfohlen, wo immer möglich und zumutbar, einen Mindestabstand von 
wenigstens 1,5 Metern einzuhalten. Insbesondere in geschlossenen Räumen und Situationen, in 
denen der Mindestabstand unterschritten wird oder in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu 
anderen Personen unvermeidbar ist, wird empfohlen, stets eine qualifizierte Gesichtsmaske im Sinne 
des § 6 Abs. 2 zu tragen. 
 
 
 

§ 14 
Empfehlung des Tragens einer qualifizierten Gesichtsmaske 

 
Ergänzend zu § 6 Abs. 3 und 4 wird empfohlen, in folgenden geschlossenen Räumen und Fahrzeugen 
eine qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen: 
 
1. … 
 
3. bei Sitzungen von kommunalen Gremien, 
 
4. … 


